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 Veröffentlicht am 03.06.1924

Norm

AußStrG §22

Rechtssatz

Bei der Abhandlung des im Inlande gelegenen unbeweglichen Nachlasses eines Ausländers steht die Beurteilung der

Rechte der an diesem Nachlasse Beteiligten nur den inländischen Gerichten zu. Der dem inländischen Gerichte

vorzulegende Testamentserfüllungsausweis muß den Vorschriften der §§ 157, 164 AußStrG entsprechen, hat sich aber

nur auf den im Inlande befindlichen Nachlaß zu erstrecken.
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